
Änderungsantrag Nr.
TE089 

Beantragt von
kufleisch 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt C: §3 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, an den Absatz 1 des §3 des Abschnitts C folgenden 
Satz am Ende anzufügen: "Die Anrufung kann nur binnen Monatsfrist 
seit Bekanntwerden der Rechtsverletzung bzw. Ordnungsmaßnahme 
erfolgen." 

alternativ: "binnen Monatsfrist" wird durch "innerhalb von 3 Monaten" 
ersetzt 

Begründung

Aktuelle Fassung 

Das Gericht wird nur durch schriftliche Anrufung durch eine 
Streitpartei aktiv. Berechtigt hierzu ist jeder Pirat, falls er 
sich in seinen Rechten verletzt fühlt oder um Einspruch gegen eine 
Ordnungsmaßnahme zu erheben, die nur den einzelnen Piraten 
betrifft. Weiterhin ist dazu der Vorstand jeder Gliederung 
berechtigt, wenn es sich um einen Einspruch gegen eine 
Ordnungsmaßnahme handelt oder Rechte der Gliederung seiner Meinung 
nach verletzt wurden. Gerichte sind von einer Anklage 
ausgeschlossen. Wird eine Mitgliederversammlung angeklagt, so wird 
diese durch den entsprechenden Vorstand in der Sache vertreten. 
Zuständig ist generell das Gericht der höheren Ordnung bzw. bei 
einem Streitpunkt zwischen Organen gleichrangiger Ordnung das 
Gericht der nächsthöheren Ordnung.

Eine Klagefrist ist in allen Verfahrensordnungen für öffentlich-
rechtliche Streitigkeiten vorgesehen und dient der Rechtssicherheit 
aller Beteiligten. Sie verhindert z.B. dass ein neu gewählter 
Vorstand mit angeblichen Rechtsverletzungen des alten Vorstandes 
konfrontiert wird. Sie führt auch dazu, dass etwaige Zeugen zeitnah 
befragt werden können. 

Begründung zur Alternative: siehe Diskussionbeitrag von Thomas-BY 

http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung

